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Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom  
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des  
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 
(GVBl. S. 562) wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird nach dem Wort „Veranstaltungen“ ein Komma ein-
gefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:
„Satz 1 gilt nicht für Veranstaltungen im privaten oder fami-
liären Bereich.“

2. In der Überschrift des § 8 werden nach dem Wort „Rückrei-
sende“ die Wörter „aus dem Ausland“ eingefügt.

3. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a 
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende  

aus dem Inland; Beobachtung
Die Regelungen des § 8 Absatz 1 bis 3 und § 9 gelten entspre-

chend für Personen, die aus dem Inland in das Land Berlin ein-
reisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 
Tagen vor Einreise in einer Risikoregion innerhalb der Bundes-
republik Deutschland aufgehalten haben. Eine Risikoregion im 
Sinne von Satz 1 ist eine Region, in der ein erhöhtes Risiko für 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die 
Einstufung als Risikoregion nach Satz 1 erfolgt durch die für 
Gesundheit zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit 
der Senatskanzlei und wird durch die für Gesundheit zuständige 
Senatsverwaltung veröffentlicht.“

4. Dem § 11 Absatz 3 werden die folgenden Nummern 33 bis 39 
angefügt:

„33. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 
sich als Einreisende, Einreisender, Rückreisende oder Rück-
reisender aus einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und 3 nach 
der Einreise nicht unverzüglich auf direktem Weg in die 
eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft 
begibt, soweit keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in Verbin-
dung mit § 9 Absatz 1 bis 4 vorliegt,

34. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 
sich als Einreisende, Einreisender, Rückreisende oder Rück-
reisender aus einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und 3 nicht 

für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Einreise abson-
dert, soweit keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in Verbindung 
mit § 9 Absatz 1 bis 4 vorliegt,

35. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 2 
als Einreisende, Einreisender, Rückreisende oder Rückrei-
sender aus einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und 3 in dem 
Zeitraum der Absonderung Besuch von Personen empfängt, 
die nicht zum eigenen Hausstand gehören,

36. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 2 
eine Person, die der Verpflichtung zur Absonderung nach 
§ 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 unterliegt, 
besucht,

37. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 2 Satz 1 
als Einreisende, Einreisender, Rückreisende oder Rückrei-
sender aus einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und 3 nicht 
unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt kontaktiert 
und auf das Vorliegen der Verpflichtung zur Absonderung 
nach § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 hinweist, 
soweit keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in Verbindung mit 
§ 9 Absatz 6 vorliegt,

38. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 2 Satz 2 
als Einreisende, Einreisender, Rückreisende oder Rückrei-
sender aus einer Risikoregion nach § 9a Satz 2 und 3 beim 
Auftreten von Krankheitssymptomen, die auf eine Erkran-
kung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen 
Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, nicht unver-
züglich das zuständige Gesundheitsamt informiert, soweit 
keine Ausnahme nach § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 9 Ab-
satz 6 vorliegt,

39. entgegen § 9a Satz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 5 Satz 2 
beim Auftreten von Krankheitssymptomen binnen 14 Tagen 
nach der Einreise, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 
im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-
Koch-Instituts hinweisen, unverzüglich das zuständige Ge-
sundheitsamt informiert.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. Juni 2020

Der Senat von Berlin
Michael  M ü l l e r

Regierender Bürgermeister
Dilek  K a l a y c i

Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

Erste Verordnung
zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Vom 26. Juni 2020
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